
Angemessene Miethöhen in Stadt und Landkreis Göttingen bei 

Bezug von Bürgergeld und Grundsicherung nach SGB XII im Jahr 
2026 

 
(Bruttokaltmiete + Heizkosten = Gesamtmiete) 

Die Berechnung der Heizkosten (untere Tabelle) funktioniert folgendermaßen: 
Zunächst wird der für Sie zutreffende Wert aus der Tabelle ermittelt. Dabei kommt es zunächst auf die gesamte 
Gebäudefläche (nicht die Wohnfläche der eigenen Wohnung) an. Diese erfahren sie von Ihrem Vermieter (oder 
entnehmen Sie einer Mietbescheinigung). Weiterhin kommt es darauf an, wie die Wohnung beheizt wird. 
Beispiel (!!!): Gebäudefläche 240m², beheizt mit Erdgas: Der maßgebliche Wert ist somit 21,01 € 
Diesen Wert multiplizieren Sie mit der „angemessenen Wohnfläche“ (s. linke Spalte obere Tabelle) für Ihre 
Bedarfsgemeinschaft, also z.B. bei einem Single-Haushalt mit 50 (m²) 
21,01 € x 50m² = 1.050,50 € (Heizkosten pro Jahr) 
Das Ergebnis teilen Sie durch 12 (Monate): 1.050,50 € : 12 Monate = 87,54 € Heizkosten pro Monat 

 

    

Angemessene Heizkosten ab 01.01.2026 

 


